
Hauptteils umreißt » 1 J)as Welitver- Kirche der Schule Luthers: Festschrift
staändnis des christlichen Glaubens« für oachim Heubach, hrsg. V OI

Uun!:! umschlie(ßt damit iın den etzten eng Hägglund un: Gerhard Müller,
VIeT Kapiteln die Themen »I die geschaf- Erlangen: Martin-Luther-Verlag YO 5y
tene Welt (Schöpfungslehre)«, „Die KC- 462 ISBN 3-87513-100-2
allene Welt (Hamartiologie)«, »„LDIie VC1-

söhnte Welt (Soteriologie)« SOWI1€E „1dIIie Mıt dieser Festschrift ehren Freunde
vollendete Welt (Eschatologie)«. den „Iutherischen Katholik«, Ww1e ‚vVen-

Bezüglich der Schöpfung sieht Härle erglund seiınem Beitrag den
ın Abgrenzung naturwissenschafttli- hem schaumburg-lippischen Bischot
hen (»äußeren«)] Weltentstehungstheo- TrTeMeN! kennzeichnet. I dhe eiträge
rien durch Luthers Erklärung ZUuU ÄAr- fassen solche der Lutherforschung, der
tikel 1m Kleinen Katechismus das Ent- Systematischen, der Historischen, der
scheidende geSsagt, nämlich Schöp- Praktischen Theologie Uun: der ÖOkume-
fung als »iNnerer rund« der Weltent- Lheser Zeitschrift entsprechend se1ı
stehung (418ff.) Zl begreifen se1 Und VUOLI allem auf solche der Lutherfor-
damıit 61 eigentlich als innerer rund schung eingegangen Ulrich endort
der Weltentstehung wiederum auftf (,Ot- untersucht ( Luther als Prediger,
Tes Liebe verwliesen 424) die Bedeutung der Predigten 1mM

Nur ande weist der utor auf Rahmen seiıner IMTheologie auf-
den PaNnzeCnN Bereich der Abwehr des BöÖö- zuwelisen. Fr betont, Luther habe immer
@]  yl hıin ben als ODUS alienum der Liıe- »EDEN den doppelten Mißbhrauch des
be (,ottes N 527). Dabei ist fragen, Evangeliums« gekämpft, sowohl
ob nicht eın detaillierteres Ausziehen dessen Vergesetzlichung bei Müntzer
olcher her »gesetzlichen« Linien u. bzw mgekehrt die Authe-
einschließli: des n »tremen- bung des .esetzes bei den Antinomern,
dum« des Heiligen { Otto| SOW1e des denen 1Ns Stammbuch cChreibt »„Wer
» Tat-Ergehens-Zusammenhanges« das (‚esetz der hebt auch das
den dieser Dogmatik VU. Evangeli- Evangelium auf.« Karın Bornkamm
u her konsequent bedachten Lie- tersucht eın Scholion Luthers zZUuU Psalm
besgedanken noch weıter hätte erstellen I1—2 »Teilhaben Christi Thronen
können. Rechten („Ottes« und entfaltet diese

hne Zweitel wird diese Dogmatik christologische Konzentration der Aus-
ihr Ziel, nämlich ZUI enkenden Re- legung bei Luther. Gerhard beling
chenschatt und Urteilsbildung über den kommentiert wel »„Trostbriefe Luthers
christlichen CGlauben HNZLUICHCIN, TTe1- Leidtragende« und hebt hervor,
hen Hierzu se1 ihr (‚ottes und der Luther in seiner Seelsorge betont, »„das
Menschen willen 1ne weite Verbrei- Reich (,Ottes se1 überhaupt hne Le1-
eung gewünscht. den« nicht haben Lero Huovinens
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Heubachs Habilitationsschrift aAIl, der
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Mit dieser Festschrift ehren Freunde 
den »lutherischen Katholik«, wie Sven- 
O. Berglund in seinem Beitrag den 
ehem. schaumburg-lippischen Bischof 
treffend kennzeichnet. Die Beiträge um- 
fassen solche der Lutherforschung, der 
Systematischen, der Historischen, der 
Praktischen Theologie und der Ökume- 
ne. Dieser Zeitschrift entsprechend sei 
vor allem auf solche der Lutherfor- 
schung eingegangen. Ulrich Asendorf 
untersucht erneut Luther als Prediger, 
um die Bedeutung der Predigten im 
Rahmen seiner gesamten Theologie auf- 
zuweisen. Er betont, Luther habe immer 
»gegen den doppelten Mißbrauch des 
Evangeliums« gekämpft, sowohl gegen 
dessen Vergesetzlichung bei Müntzer
u. a. bzw. umgekehrt gegen die Aufhe- 
bung des Gesetzes bei den Antinomem, 
denen er ins Stammbuch schreibt: »Wer 
das Gesetz aufhebt, der hebt auch das 
Evangelium auf.« Karin Bomkamm un- 
tersucht ein Scholion Luthers zu Psalm 
110,1-2: »Teilhaben an Christi Thronen 
zur Rechten Gottes« und entfaltet diese 
christologische Konzentration der Aus- 
legung bei Luther. Gerhard Ebeling 
kommentiert zwei »Trostbriefe Luthers 
an Leidtragende« und hebt hervor, daß 
Luther in seiner Seelsorge betont, »das 
Reich Gottes sei überhaupt ohne Lei- 
den« nicht zu haben. Eero Huovinens 
Beitrag über »Die unverlierbare Gabe 
der Taufe (»Charakter indelebilis«) in der 
Theologie Martin Luthers« knüpft an 
Heubachs Habilitationsschrift an, in der 
er die »personal-funktionale Auftrags- 
indelebilität« des geistlichen Amtes be-

Hauptteils umreißt nun »Das Weltver- 
ständnis des christlichen Glaubens« 
und umschließt damit in den letzten 
vier Kapiteln die Themen »Die geschaf- 
fene Welt (Schöpfungslehre)«, »Die ge- 
fallene Welt (Hamartiologie)«, »Die ver- 
söhnte Welt (Soteriologie)« sowie »Die 
vollendete Welt (Eschatologie)«.

Bezüglich der Schöpfung sieht Härle 
in Abgrenzung zu naturwissenschaftli- 
chen (»äußeren«) Weltentstehungstheo- 
rien durch Luthers Erklärung zum 1. Ar- 
tikel im Kleinen Katechismus das Ent- 
scheidende gesagt, daß nämlich Schöp- 
fung als »innerer Grund« der Weltent- 
stehung (4!8ff.) zu begreifen sei. Und 
damit sei eigentlich als innerer Grund 
der Weltentstehung wiederum auf Got- 
tes Liebe verwiesen (424).

Nur am Rande weist der Autor auf 
den ganzen Bereich der Abwehr des Bö- 
sen hin -  eben als opus alienum der Lie- 
be Gottes (S. 527). Dabei ist zu fragen, 
ob nicht ein detaillierteres Ausziehen 
solcher eher »gesetzlichen« Linien -  
einschließlich des ganzen »tremen- 
dum« des Heiligen (R. Otto) sowie des 
»Tat-Ergehens-Zusammenhanges « -,
den in dieser Dogmatik vom Evangeli- 
um her so konsequent bedachten Lie- 
besgedanken noch weiter hätte erstellen 
können.

Ohne Zweifel wird diese Dogmatik 
ihr Ziel, nämlich zur denkenden Re- 
chenschaft und Urteilsbildung über den 
christlichen Glauben anzuregen, errei- 
chen. Hierzu sei ihr um Gottes und der 
Menschen willen eine weite Verbrei- 
tung gewünscht.

Andreas Pawlas
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Er will den Begriff des „Character holt N Heubachs Wirken und Kämpte
indelebilis« uch für die Tauftheologie ın der tutherischen Kırche nsge-
gewahrt sehen: LDem getauften Kind Samt haben die Autoren einen bunten
(nur ihm, nicht uch dem erwachsenen Straui(ß Geburtstagsgaben dem ubilar
Täufling?| wird ın der 'aufe eın »„Dlei- zugeleitet; manche stehen treilich
bendes und unauslöschliches donum Rande des Gesamtthemas.
gegeben«, Rudolf Keller schreibt über
„Luther als Seelsorger un: theologi- Karl-Hermann Kandler
scher Berater der (iemein-
den« und knüpft damıt N ıne Autgabe
All, der sich uch Heubach als Präsident Gottftried Wenzelmann: Nachtolge Un

Gemeinschatt. Eınedes Martin-Luther-Bundes besonders 5C- theologische
widmet hat I1uomo Mannermaa Grundlegung des kommunitären Le-
Yvommt aıf »SCEIN « Thema sprechen: bens, Stuttgart Calwer 1994, 304
„Grund der Freiheit 1 der Theologie
Martın Luthers«. Nach Luther se1l »Frel- In der 199 der Theologischen Fakul:
heit eine göttliche Eigenschaft F die tat in Erlangen vorgelegten Dissertation
keinem Menschen zukommt. Deshalb will der Vft die theologischen rundla-
S£1 CS £ür ih; »blasphemisch, einem BEIN kommunitären Lebens im Horizont
Menschen VOT dem Glauben un!: der retormatorischen Glaubens darlegen

und das Verhältnis der kommunitärenGCnade CN „IUu, w a5 ın dir 1Stc«.,
Dieser Satz 1DSO eınen treien Gemeinschatften ZU) (‚anzen der KI1r-
Willen OTaus. Frst 1mm Clauben könne che herausarbeiten. Er hat verschiedene
der Mensch zZUu diesem »facere, quod evangelische Kommunitäten UrTrC|
SsSCc € auigefordert werden. „PFreiheit eigenes Mitleben kennengelernt. Inso-
ist 1C| >conformitas Christo<.« tern ıst seine Grundlegung rfahrungs;

Bernt esta! untersucht Luthers edeckt
theologische Auslegung des „Öf- Zunächst ze1g! der biblisch-theo:
entlich« „Öffentliches Amt un! kirch logisch die Verknüpfung VONn Berufung
liche Gemeinschaft«, die sich uch 1n und Nachfolge auft 40ff.] SOWIE die

niederschlägt S1e demonstriere „Nachfolgebedingungen« sf£.) und be.
den »Abgrund des kultureilen Grabens schreibt das Verhältnis der Wandercha-
zwischen damals un!:! heute« und ent- rismatiker und der seßhatten Sympathi-
hülle „die Grenzlinie zwischen .Ott santen Jesu zueinander 103{f.) LDiese
und Satan, dem christlichen und dem neutestamentlichen Nachtolgegruppie-
sündhatten Leben, spiritualistischem NCIL finden ihre Fortsetzung ın der

nachösterlichen eıt der Kirche als diePharisäismus und bufßfertigem Glauben
das Evangelium und pflanzt die Ot- gleichrangigen, WC) uch verschiede-

tenbarung 1n die historisch-soziale Lebenstormen der glaubenden Chri
Wirklichkeit e1N«. egen den utor Sten den Kommunitäten und den
mu{( ber betont werden, dafß die volkskirchlichen Gemeinden.
luth Kirche reinestalls „Luthers Lehre Die kommunitäre Beruftung 84 die
als ine Quelle der Inspiration« tradie- sich theologisch gesehen als Indika-
LCI1 darf. uch die weiıteren Be1 t1V und Imperatıv erweist (1 14! zeıigt
sind interessant und knüpfen wieder- sıch nicht allein in den S0 „evangeli-

1LLO

holt an Heubachs Wirken und Kämpfe 
in der lutherischen Kirche an. Insge- 
samt haben die Autoren einen bunten 
Strauß an Geburtstagsgaben dem Jubilar 
zugeleitet; manche stehen freilich nur 
am Rande des Gesamtthemas.

Karl-Hermann Kandier

Gottfried Wenzelmann: Nachfolge und
Gemeinschaft. Eine theologische
Grundlegung des kommunitären Le-
bens, Stuttgart: Calwer 1994, 304 S.

In der 1991 an der Theologischen Fakul- 
tat in Erlangen vorgelegten Dissertation 
will der Vf. die theologischen Grundla- 
gen kommunitären Lebens im Horizont 
reformatorischen Glaubens darlegen 
und das Verhältnis der kommunitären 
Gemeinschaften zum Ganzen der Kir- 
che herausarbeiten. Er hat verschiedene 
evangelische Kommunitäten durch 
eigenes Mitleben kennengelemt. Inso- 
fern ist seine Grundlegung erfahrungs- 
gedeckt.

Zunächst zeigt der Vf. biblisch-theo- 
logisch die Verknüpfung von Berufung 
und Nachfolge auf (40ff.) sowie die 
»Nachfolgebedingungen« (55ff.) und he- 
schreibt das Verhältnis der Wandercha- 
rismatiker und der seßhaften Sympathi- 
santen Jesu zueinander (103ff.). Diese 
neutestamentlichen Nachfolgegruppie- 
rungen finden ihre Fortsetzung in der 
nachösterlichen Zeit der Kirche als die 
gleichrangigen, wenn auch verschiede- 
nen Lebensformen der glaubenden Chri- 
sten in den Kommunitäten und den 
volkskirchlichen Gemeinden.

Die kommunitäre Berufung nun, die 
sich -  theologisch gesehen -  als Indika- 
tiv und Imperativ erweist (114ff.), zeigt 
sich nicht allein in den sog. »evangeli-

tonte. Er will den Begriff des »character 
indelebilis« auch für die Tauftheologie 
gewahrt sehen: Dem getauften Kind 
(nur ihm, nicht auch dem erwachsenen 
Täufling?) wird in der Taufe ein »blei- 
bendes und unauslöschliches donum  
gegeben«. Rudolf Keller schreibt über 
»Luther als Seelsorger und theologi- 
scher Berater der zerstreuten Gemein- 
den« und knüpft damit an eine Aufgabe 
an, der sich auch Heubach als Präsident 
des Martin-Luther-Bundes besonders ge- 
widmet hat. Tuomo Mannermaa 
kommt auf »sein« Thema zu sprechen: 
»Grund der Freiheit in der Theologie 
Martin Luthers«. Nach Luther sei »Frei- 
heit eine göttliche Eigenschaft ..., die 
keinem Menschen zukommt. Deshalb 
sei es für ihn »blasphemisch, einem 
Menschen vor dem Glauben und der 
Gnade zu sagen: »Tu, was in dir ist*«. 
Dieser Satz setze eo ipso einen freien 
Willen voraus. Erst im Glauben könne 
der Mensch zu diesem »facere, quod in 
se est« aufgefordert werden. »Freiheit 
ist so letztlich >conformitas Christo«.«

Bemt T. Oftestad untersucht Luthers 
theologische Auslegung des Begriffs »öf- 
fentlich«: »Öffentliches Amt und kirch- 
liehe Gemeinschaft«, die sich auch in 
CA XIV niederschlägt. Sie demonstriere 
den »Abgrund des kulturellen Grabens 
zwischen damals und heute** und ent- 
hülle »die Grenzlinie zwischen Gott 
und Satan, dem christlichen und dem 
sündhaften Leben, spiritualistischem 
Pharisäismus und bußfertigem Glauben 
an das Evangelium und pflanzt die Of- 
fenbarung in die historisch-soziale 
Wirklichkeit ein«. Gegen den Autor 
muß aber betont werden, daß die ev.- 
luth. Kirche keinesfalls »Luthers Lehre 
als eine Quelle der Inspiration« tradie- 
ren darf. Auch die weiteren Beiträge 
sind interessant und knüpfen wieder­
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